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Regeste

Vorsorgliche Kindesschutzmassnahmen ohne vorgängige Anhörung der Kindeseltern
(Schutz des Kindesvermögens) | Familienrecht

Erwägungen

E. 1
Ihr Ausstandsbegehren begründen die Beschwerdeführer damit, dass Bundesrichter von
Werdt und Gerichtsschreiber Füllemann in der genau gleichen Sache mit Urteilen
5A_886/2013 vom 20. Dezember 2013 und 5A_72/2014 vom 30. Januar 2014 tätig
gewesen seien. Sie berufen sich auf die Ausstandsgründe gemäss Art. 34 Abs. 1 lit. b und
lit. e BGG . Die Mitwirkung in einem früheren Verfahren bildet für sich allein kraft
ausdrücklicher Gesetzesvorschrift keinen Ausstandsgrund ( Art. 34 Abs. 2 BGG ).
Inwiefern ein Ausstandsgrund gleichwohl vorliegen könnte, wird von den
Beschwerdeführern weder dargetan noch in tatsächlicher Hinsicht glaubhaft gemacht ( Art.
36 Abs. 1 BGG ; vgl. BGE 105 Ib 301 E. 1c S. 304). Diese Feststellung, dass keine nach
Massgabe des Gesetzes geeigneten Ausstandsgründe geltend gemacht werden und dass
damit die Eintretensvoraussetzung für ein Ausstandsverfahren fehlt, darf die in der Sache
zuständige Abteilung unter Mitwirkung auch der Gerichtspersonen treffen, gegen die sich
das unzulässige Ausstandsbegehren richtet (vgl. BGE 105 Ib 301 E. 1c S. 304). Auf das
Ausstandsbegehren ist nicht einzutreten. Der Spruchkörper kann durch das
Informatikprogramm CompCour gebildet werden (vgl. Geschäftsbericht des
Bundesgerichts 2013 S. 12).

E. 2
Die Beschwerdeführer bestreiten Vermögensverschiebungen auf den Konten ihrer beiden
Kinder zu deren Nachteil und machen geltend, das Familiengericht wie auch das
Obergericht hätten die Notwendigkeit einer Massnahme zum Schutz des Kindesvermögens
zu Unrecht bejaht, dabei das Verhältnismässigkeitsprinzip verletzt und die Voraussetzungen
für die Anordnung einer superprovisorischen Massnahme unrichtig beurteilt. Die
Beschwerdeführer rügen eine Verletzung insbesondere von Art. 324 Abs. 2 und von Art.
445 ZGB sowie die Missachtung einer Vielzahl von Verfassungsbestimmungen. Sie stützen
ihre Einwände auf Beweisurkunden und beantragen namentlich die Einvernahme des
Beistandes als Zeugen (S. 2 ff. Ziff. 2.3 der Beschwerdeschrift mit zehnseitigem Nachtrag).

E. 3
Das Familiengericht und auf Beschwerde hin das Obergericht haben in der Sache gestützt
auf Art. 445 Abs. 2 ZGB vorsorgliche Massnahmen zum Schutz des Kindesvermögens ohne
vorgängige Anhörung der Beschwerdeführer als Kindeseltern erlassen.



E. 3.1
Mit der Marginalie "Vorsorgliche Massnahmen" bestimmt Art. 445 ZGB , dass die
Erwachsenenschutzbehörde auf Antrag einer am Verfahren beteiligten Person oder von
Amtes wegen alle für die Dauer des Verfahrens notwendigen vorsorglichen Massnahmen
trifft (Abs. 1), dass sie bei besonderer Dringlichkeit vorsorgliche Massnahmen sofort ohne
Anhörung der am Verfahren beteiligten Personen treffen kann, diesen gleichzeitig
Gelegenheit zur Stellungnahme gibt und anschliessend neu entscheidet (Abs. 2) und dass
gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen innert zehn Tagen nach deren Mitteilung
Beschwerde erhoben werden kann (Abs. 3). Die Bestimmung ist im Kindesschutzverfahren
sinngemäss anwendbar ( Art. 314 Abs. 1 ZGB ). Im hier angewendeten Art. 445 Abs. 2
ZGB wird die sog. superprovisorische Massnahme geregelt (vgl. Botschaft zur Änderung
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und
Kindesrecht] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7001 S. 7077 und S. 7101).

E. 3.2
Auf Beschwerden gegen Entscheide betreffend superprovisorische Massnahmen tritt das
Bundesgericht grundsätzlich nicht ein, weil es an der Ausschöpfung des kantonalen
Instanzenzugs fehlt. Kantonal letztinstanzlich ist ein Entscheid nur, wenn für die gegen ihn
erho-benen Rügen kein kantonales Rechtsmittel mehr offen steht ( Art. 75 Abs. 1 BGG ).
Der Begriff des Rechtsmittels umfasst jeden Rechtsbehelf, der den Beschwerdeführern
einen Anspruch auf einen Entscheid der angerufenen Behörde gibt und geeignet ist, den
behaupteten rechtlichen Nachteil zu beseitigen. Deshalb wird von den Beschwerdeführern
vor der Ergreifung der Beschwerde an das Bundesgericht verlangt, dass sie das
kontradiktorische Verfahren vor dem Massnahmengericht durchlaufen, dessen Entscheid
über die vorsorgliche Massnahme die zuvor angeordnete superprovisorische Massnahme
bestätigt, ändert oder aufhebt und damit ersetzt (vgl. BGE 137 III 417 E. 1.2 S. 418 f.; 139
III 86 E. 1.1.1 S. 87 f. und 516 E. 1.1 S. 518 f.). Diese Rechtsprechung gilt auch für
superprovisorische Massnahmen gemäss Art. 445 Abs. 2 ZGB , die deshalb mangels
Ausschöpfung des kantonalen Instanzenzugs der Beschwerde an das Bundesgericht
grundsätzlich nicht unterliegen (zur Veröffentlichung bestimmtes Urteil 5A_268/2014 vom
19. Juni 2014 E. 1.1).

E. 3.3
Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine superprovisorische Massnahme im
Sinne von Art. 445 Abs. 2 ZGB (i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZGB ). Die Beschwerdeführer
haben in der gesetzlich vorgesehenen Anhörung die Möglichkeit, ihren Standpunkt
vorzutragen, und hatten gemäss den obergerichtlichen Feststellungen vor dem
Familiengericht auch bereits die Gelegenheit zu Darlegungen wahrgenommen, inwiefern
ihre Verfügungen über die Vermögenswerte auf den Kinderkonten das Kindesvermögen
nicht gefährdet hätten. Der anschliessende - allenfalls inzwischen ergangene - Entscheid
über vorsorgliche Massnahmen unterliegt der Beschwerde gemäss Art. 445 Abs. 3 ZGB .
Aus den dargelegten Gründen kann auf die Beschwerde gegen die superprovisorische
Massnahme und sämtliche damit in Zusammenhang stehenden Rügen und Vorbringen der
Beschwerdeführer nicht eingetreten werden. Ihre Beweisanträge werden damit
gegenstandslos, soweit sie formell zulässig sind.

E. 4



Bei diesem Verfahrensausgang werden die Beschwerdeführer als unterliegende Partei
kostenpflichtig ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Sie haben keinen Anspruch auf
Parteientschädigung, werden gegenüber den kantonalen Gerichten aber auch nicht
entschädigungspflichtig ( Art. 68 Abs. 3 BGG ). Die Umstände rechtfertigen es, auf die
Erhebung von Gerichtskosten ausnahmsweise zu verzichten ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Das
Gesuch der Beschwerdeführer um unentgeltliche Rechtspflege ( Art. 64 Abs. 1 BGG ) wird
damit gegenstandslos. Ebenso kann offen bleiben, ob die Rechtsmittelbelehrung des
Obergerichts, die bei den Beschwerdeführern den Eindruck erweckt haben mag, sie könnten
auf dem Beschwerdeweg an das Bundesgericht gelangen, den Anforderungen von Art. 112
Abs. 1 lit. d BGG entsprochen hat.
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